
EMPFEHLUNG

DER

REAKTOR-SICHERHEITSKOMMISSION Datum: 13.09.2001

Neuer Forschungsreaktor München II (FRM II) – 3. Teilgenehmigung

Die RSK hat auf ihrer 342. Sitzung am 05.07.2001 die folgende Empfehlung im Zusammenhang mit dem
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren des Forschungsreaktors München II beschlossen.

Der vorliegende Text entspricht der in der 343. RSK-Sitzung am 13.09.2001 gebilligten Fassung.



NEUER FORSCHUNGSREAKTOR MÜNCHEN II IN GARCHING (FRM-II)- 3. TEILGENEHMIGUNG

Empfehlung der RSK

1 Beratungsauftrag

Mit den Schreiben BMU/AG RS I 4 – 14001/1 vom 25.08.2000 [A1], BMU/AG RS I 4 – 14001/1
vom 11.09.2000 [A2], BMU/AG RS I 4 – 14001/1 vom 19.10.2000 [A3], BMU/AG RS I 4 – 14138
vom 14.11.2000 [A4] und BMU/AG RS I 4 – 14138 vom 21.12.2000 [A5] hat das BMU die RSK im
Rahmen des atomrechlichen Genehmigungsverfahrens für den Forschungsreaktor München II (FRM-II;
Antrag auf Erteilung der 3. Teilerrichtungsgenehmigung zum Betrieb) um die Beratung des
Genehmigungsentwurfs der zuständigen Landesbehörde, des Bayerischen Staatsministeriums für
Landesentwicklung und Umweltfragen (BStMLU) vom 03.08.2000 [B1] zum Betrieb des FRM-II gebeten;
dabei seien zunächst die Erkenntnisse aus dem Genehmigungsverfahren bei der Sachverhaltsdarstellung zu
berücksichtigen. Es sei zu prüfen, a) ob der derzeitige Stand von Wissenschaft und Technik gewährleistet sei
und b) ob die bereits in den beiden ersten Teilgenehmigungen behandelten Aspekte aufgrund ggf. neu
gewonnener Erkenntnisse wieder aufzugreifen seien. Das BMU hat seinen Beratungsauftrag mittels weiterer
Schreiben (Schreiben BMU/AG RS I 4-14138 vom 19.03.2001 [A6]; BMU/AG RS I 4-514127 vom
19.04.2001 [A7] und BMU/AG RS I 4-14138 vom 23.04.2001 [A8]) ergänzt.

2 Durchführung der RSK-Beratung

Die RSK hat auf ihrer 335. Sitzung am 09.11.2000 einen auf ihre Ausschüsse abgestimmten Beratungsplan
erstellt (Anlage zum Ergebnisprotokoll der 335. RSK-Sitzung). Daraufhin haben die RSK-Ausschüsse
ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK, DRUCKFÜHRENDE KOMPONENTEN UND WERKSTOFFE,
REAKTORBETRIEB, ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN  und VER- UND ENTSORGUNG die jeweils
betroffenen Aspekte beraten. Die Ergebnisse der Ausschüsse wurden von der RSK auf ihrer 342. Sitzung
am 05.07.2001 zusammenfassend beraten.

3 Erkenntnismittel

Als Erkenntnismittel lagen den RSK-Ausschüssen die im Anhang 6 zitierten Beratungsunterlagen, die
Ergebnisse der Anhörung der Genehmigungsbehörde und der von ihr zugezogenen Sachverständigen sowie
die Ergebnisse weiterer im BMU-Auftrag tätiger Gutachter sowie Darlegungen von Vertretern des BMWi-
Arbeitskreises „Entsorgung von Forschungsreaktoren“ vor. Die RSK hat die vollständige Beratung aller in der
3. TG [B1] erwähnten Unterlagen nicht für notwendig erachtet, sondern sich auf die Beratung der Unterlagen
beschränkt, die aus ihrer Sicht zur Beurteilung der sicherheitsrelevanten Aspekte erforderlich waren. Soweit



die RSK-Ausschüsse Erkenntnisse aus Quellen, die außerhalb des Genehmigungsverfahrens liegen, genutzt
haben, ist dies in den Beratungsergebnissen der Ausschüsse kenntlich gemacht worden. Die vorliegende
Empfehlung der RSK basiert auf den Ergebnissen der Ausschussberatungen.

4 Allgemeine Bewertungsmaßstäbe

Die Bewertungsmaßstäbe ergeben sich aus den sicherheitstechnischen Anforderungen  der §§ 7 und 9a AtG
sowie der Strahlenschutzverordnung, insbesondere der §§ 3, 28, 74, 81 und 86.

Die RSK legte ihrer Bewertung den Stand von Wissenschaft und Technik zugrunde. Ein spezielles
Regelwerk, das den Stand von Wissenschaft und Technik für Forschungsreaktoren und somit für den FRM-II
konkretisiert, liegt nicht vor. Das in Deutschland vorliegende kerntechnische Regelwerk ist für
Leistungsreaktoren entwickelt worden, es kann daher in vielen Fällen nur sinngemäß auf den FRM-II
angewendet werden.

Die wesentlichen Anforderungen sind enthalten in:

• den BMI-Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke,
• BMI-/BMU-Richtlinien,
• den RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren,
• den Störfall-Leitlinien für Druckwasserreaktoren,
• Beschlüssen des Länderausschusses für Atomkernenergie,
• KTA-Regeln,
• DIN-Normen,
• IEC-Regeln,
• der Druckbehälterverordnung,
• den Unfallverhütungsvorschriften und
• Empfehlungen der RSK und SSK.

Des Weiteren werden die internationalen Erfahrungen mit Forschungsreaktoren berücksichtigt.

Wesentliche spezielle Bewertungsmaßstäbe sind themenbezogen in Kapitel 5 aufgeführt.

5 Beratungsergebnisse zu den einze lnen Themenbereichen

Die Sachstandsbeschreibungen sind  in den Anhängen enthalten. Die RSK schließt sich den jeweiligen
Sachstandsdarstellungen in den Beratungsergebnissen der Ausschüsse an.



5.1 Anlagen- und Systemtechnik (siehe Anhang 1)

Qualifikation des Brennelements

Die RSK hält das Brennelement für den vorgesehenen Einsatz im FRM-II hinsichtlich der Konstruktion, der
thermischen und fluiddynamischen Beanspruchungen sowie des Schwellverhaltens für geeignet. Sie gründet
ihre Beurteilung neben den Begutachtungsergebnissen aus dem Genehmigungsverfahren auf die vom
Antragsteller präsentierten zusätzlichen Informationen zum abdeckenden Charakter der experimentellen
Nachweise zum Schwellverhalten der FRM-II Brennstoffplatten auch unter Berücksichtigung der
Temperaturgradienten im Brennstoff [D3, D6].

Die RSK bestätigt hinsichtlich der reaktorphysikalischen Auslegung des FRM-II,

• dass die Nachweise zur anforderungsgerechten reaktorphysikalischen Auslegung mit Programmen
geführt wurden, die dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen,

• dass bei allen zu betrachtenden Betriebs- und Störfällen eine ausreichende Reaktivitätskontrolle und
Abschaltsicherheit vorhanden ist,

• dass sich in Bezug auf das Verhalten bei reaktivitätsrelevanten Störungen ein inhärent sicheres
Kernverhalten ergibt,

• dass der Einfluss der experimentellen Einrichtungen auf die nukleare Leistungsverteilung ermittelt und
keine unzulässigen Rückwirkungen festgestellt wurden.

Die RSK gründet ihre Beurteilung neben den Begutachtungsergebnissen aus dem Genehmigungsverfahren
auf die vom Antragsteller präsentierten zusätzlichen Informationen zum Wert des Kühlmittel-Void-
Koeffizienten ober- bzw. unterhalb des Brennelements sowie zur räumlichen Verteilung des Kühlmittel-
Temperatur-Koeffizienten [D3, D6, D7]. Die RSK empfiehlt, dass diese zusätzlichen Informationen einer
gutachterlichen Bewertung unterzogen werden.

Die RSK hält es für erforderlich, dass die bei den vorgesehenen Messungen im Rahmen der nuklearen
Inbetriebsetzung des FRM-II unter Berücksichtigung der Auswirkungen der experimentellen Einbauten im
Moderatortank ermittelten reaktorphysikalischen Kenngrößen zur Absicherung der Berechnungsmethoden
und Berechnungsergebnisse herangezogen werden.

Hinsichtlich der thermohydraulischen Auslegung des FRM-II bestätigt die RSK die thermohydraulische
Eignung und Qualifikation des Brennelements.

Zusammenfassend kommt die RSK daher zu dem Ergebnis, dass unter Beachtung der o. g. Empfehlungen die
erforderliche Qualifikation des Brennelements für den geplanten Einsatz nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik bestätigt werden kann.



Störfallanalysen

Für die RSK haben sich keine Hinweise ergeben, die die Vollständigkeit des in der 1. und 2. TG zugrunde
gelegten Störfallspektrums und die Analysenmethodik in Frage stellen. Die Beratungsunterlagen enthalten
keinen systematischen Vergleich des für den FRM-II zugrunde gelegten Störfallspektrums mit den bei
ausländischen Forschungsreaktoren vergleichbarer Bauart aufgetretenen Störfällen bzw. zugrunde gelegten
Störfallspektren. Deshalb hat sich die RSK hierüber vom Hersteller berichten lassen. Der Hersteller hat
dargelegt, dass auch insoweit keine Erweiterung des dem FRM-II zugrunde gelegten Störfallspektrums
erforderlich sei. Die RSK hält diese Darstellung für plausibel und empfiehlt, die Ergebnisse nachvollziehbar zu
dokumentieren.

Hinsichtlich der Einwirkungen von Außen (hier: Versagen der in ca. 500 m Entfernung vom FRM-II als
Energiespeicher für die Durchführung von Versuchen am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik aufgestellten
Schwungradgeneratoren) ist nach Meinung der RSK nicht nachvollziehbar, inwieweit bei der Bewertung
[B3], dass ein solches Versagen nicht zu unterstellen sei, die Eintrittshäufigkeiten eines solchen Versagens
sowie der resultierenden Auswirkungen quantitativ  ermittelt wurden. Hierzu sollte aus Sicht der RSK eine
nachvollziehbare Darlegung der Bewertungsgrundlagen vorgelegt werden.

Auslegungsüberschreitende Ereignisse

Der Antragsteller hat in Anlehnung an die Vorgehensweise bei Leistungsreaktoren die
auslegungsüberschreitenden Ereignisse ATWS, Flugzeugabsturz, äußere Druckwelle und darüber hinaus auch
hypothetische Reaktivitätsstörfälle betrachtet. Die RSK betrachtet diese Vorgehensweise als angemessen.

Die RSK empfiehlt auch hier eine ergänzende Analyse der international bei Forschungsreaktoren
aufgetretenen bzw. betrachteten Ereignisse hinsichtlich der Übertragbarkeit auf den FRM-II.

Im Zusammenhang mit der Betrachtung von Ereignissen, bei denen als Folge einer Degradation des Kerns
eine schnelle Schmelze/Wasser-Wechselwirkung auftreten könnte, stellt die RSK fest, dass diese
Ereignisabläufe bereits Gegenstand früherer RSK-Beratungen zum FRM-II waren. Die RSK vertritt die
Auffassung, dass die von der RSK im Jahre 1998 [E1] empfohlenen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
gegen ein Auslaufen des Kühlwassers bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen realisiert werden sollten.
Im FRM-II wurde ein zweites Neutronenfenster bzw. ein Schieber am Austritt der Strahlrohre als 3. Barriere
vorgesehen. Weiter ist die nach Ansicht der RSK plausible Darlegung der Antragsteller zu  verifizieren, dass
beim Ausfall der Kühlung der gleichzeitige Absturz erheblicher Mengen geschmolzenen Kernmaterials in das
unterkühlte Wasser ausgeschlossen werden kann. Über die auftretenden Druckverläufe und die
resultierenden Belastungen liegen der RSK keine Informationen vor. Sie empfiehlt, hierzu noch
Untersuchungen durchzuführen und gutachterlich bewerten zu lassen.

Hinsichtlich der hypothetischen Reaktivitätsstörfälle sollte nach Meinung der RSK - wegen der
möglicherweise gravierenden Auswirkungen einer explosionsartigen Kernzerstörung infolge einer



Reaktivitätszufuhr - die vom Antragsteller vorgelegte Analyse zum Ausschluss einer solchen Kernzerstörung
einer gutachterlichen Bewertung unterzogen werden.

Anlageninterner Notfallschutz

Der Antragsteller hat eine Reihe von anlageninternen Notfallmaßnahmen konzipiert, die bei
auslegungsüberschreitenden Ereignissen zum Einsatz kommen sollen. Diese sind im Betriebshandbuch des
FRM-II unter der Überschrift „Notfallmaßnahmen“ beschrieben.

Die RSK empfiehlt eine gutachterliche Prüfung der Maßnahmen und Prozeduren im Hinblick auf nachteilige
Rückwirkungen auf auslegungsgemäß funktionierende Einrichtungen zur Störfallbeherrschung.

Brandschutz

Die RSK empfiehlt, dass die Auswirkungen der geänderten KTA-Regel 2101, Teil 1-3, hinsichtlich des
Brandschutzes überprüft werden und die Brandschutzmaßnahmen gegebenenfalls ergänzt werden.

5.2 Druckführende Komponenten und Werkstoffe (siehe Anhang 2)

Maximal anzunehmende Leckgröße in der Primärkühlmittelumschließung

Die angenommene Leckgröße von 25 cm2 wird den systemtechnischen Anforderungen zugrunde gelegt; ein
Leck dieser Größe entspricht ungefähr dem Querschnitt der größten von der Primärkühlmittelumschließung
abzweigenden Rohrleitung. Im Hinblick auf die systemtechnischen Randbedingungen wie auch die sinngemäß
basissichere Ausführung und die weiteren Merkmale des Werkstoffes sowie die niedrige Beanspruchung der
Druckführenden Umschließung bewertet die RSK die angenommene Leckgröße von 25 cm2 als dem Stand
von Wissenschaft und Technik entsprechend.

Umsetzung der Rahmenspezifikation Basissicherheit für den Zentralkanal sowie für die Heiße und
Kalte Neutronenquelle

Die RSK kommt zu dem Ergebnis, dass Methodik und Anforderungen der Rahmenspezifikation
Basissicherheit bei den Behältern der Heißen und Kalten Neutronenquelle sinngemäß umgesetzt wurden. Für
den aus der Aluminiumlegierung Typ AlMg3 bestehenden Zentralkanal und die Strahlrohrnasen bestehen
seitens der RSK keine Einwände gegen die sinngemäß vorgenommene Umsetzung der Methodik und
Anforderungen der Rahmenspezifikation Basissicherheit. Die vorgelegte bruchmechanische Analyse dient
ausschließlich der Ermittlung der vorgesehenen Betriebszeit (Lebensdauer). Das Konzept zur Absicherung
der Zähigkeitsverminderung auf Basis der Bruchmechanik (Sprödbruch) mit Prüfung voreilender



Einhängeproben wird als geeignet angesehen. Die RSK empfiehlt, die Ergebnisse der Prüfungen der
Bestrahlungsprobensätze jeweils mit betriebsbegleitender Bewertung der Integrität vorzulegen.

Konzept der Wiederkehrenden Prüfungen

Das vorgestellte Prüfkonzept zur Prüfung des Zentralkanals und der Strahlrohrnasen basiert auf
Betriebsüberwachung und zerstörungsfreien Prüfungen und entspricht der üblichen Vorgehensweise für
Leichtwasserreaktoren. Die technischen Regelwerke und der Stand von Wissenschaft und Technik sind
entsprechend berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur Durchführung der Prüfung mit den entsprechenden
Prüftechniken werden in den Prüfanweisungen festgelegt. Bei Fertigstellung der Prüfanweisung bittet die
RSK um einen Bericht.

5.3 Reaktorbetrieb (siehe Anhang 3)

Spezielle Bewertungsmaßstäbe

• KTA-Regeln 1201 und 1202 [R4],
• BMI-Richtlinie (Anforderungen an Sicherheitsspezifikationen) [R9],
• BMI-Richtlinie (Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten) [R21],
• BMU-Richtlinie für den Fachkundenachweis von Forschungsreaktorpersonal [R22],
• BMU, Erläuterungen zu den Meldekriterien für meldepflichtige Ereignisse in Anlagen zur Spaltung von

Kernbrennstoffen für die Anwendung in Forschungsreaktoren (Stand: 17.11.1992), Anlage zum BMU-
Rundschreiben vom 08.08.1994 an den Verteiler des Hauptausschusses des Länderausschusses für
Atomkernenergie [R23] und

• RSK, Stellungnahme „Bedeutung, Inhalt und Umfang von Notfallhandbüchern in Kernkraftwerken“,
Anlage 1 zum Ergebnisprotokoll der 244. RSK-Sitzung am 24.05.1989 [R24].

Betriebshandbuch (BHB)

Die RSK stellt fest, dass

• mit Einschränkungen hinsichtlich der Darstellung der Notfallmaßnahmen,

• nach Umsetzung der angekündigten Absenkung der Meldeschwelle für eine Beckenwasserleckage auf
0,01 Liter/Sekunde und

• unter Berücksichtigung der nachgereichten Unterlagen [C1], [C2],
der Aufbau und der Inhalt der vorliegenden Teile des Betriebshandbuches den Anforderungen der KTA-
Regel 1201 [R4] und der BMI-Richtlinie [R9] entsprechen, soweit sie für einen Forschungsreaktor



anwendbar sind. Mit den Festlegungen zu den experimentellen Einrichtungen werden die speziellen
Gegebenheiten des FRM-II anforderungsgerecht berücksichtigt.

Zu den Einzelpunkten Unfallverhütungsvorschriften, Alarmordnung und Schichtpersonal stellt die RSK fest:

• Die Unfallverhütungsvorschriften sind entsprechend den Ausführungen zur Instandhaltungs- und
Änderungsordnung sowie zur Erste-Hilfe-Ordnung ausreichend berücksichtigt.

• Die Alarmordnung ist ausreichend konkretisiert und erfüllt die Anforderungen der KTA-Regeln 1201
und 3901.

• Das gesamte Schichtpersonal besteht aus 21 Personen, deren Fachkunde nach der geltenden Richtlinie
nachgewiesen ist oder nachgewiesen wird. Die festgelegte Mindestbesetzung

⋅ ein Schichtleiter und zwei Reaktorfahrer für die Zustände „Reaktorleistungsbetrieb“ und
„Nachkühlphase“,

⋅ ein Schichtleiter (oder sein Vertreter) und ein Reaktorfahrer für den Anlagenzustand „Reaktor
länger als drei Stunden abgeschaltet“,

ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des FRM-II bei den o.g. Anlagenzuständen ausreichend.

Notfallmaßnahmen

Die RSK hat das nachträglich vorgelegte Kapitel 4 „Notfallmaßnahmen“ zum Teil 3 des BHB (RESA-
Ereignisse und Störfälle) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung beraten und geprüft, ob die
dargestellten Notfallmaßnahmen die Anforderungen der RSK erfüllen und dem derzeitigen Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen.

Als Ergebnis ihrer Prüfung stellt die RSK fest, dass bei der Beschreibung der Notfallmaßnahmen für

• den Moderatorablass,
• das Abschalten von Zu- und Abluft Kontrollbereich,
• die Beckenwassernoteinspeisung/Kernnotentladung und
• das Zuschalten der 400-Volt-Versorgung,

die Anforderungen der RSK hinsichtlich Zielvorgabe, Einleitungskriterien und Durchführung angemessen
berücksichtigt wurden. Dagegen fehlen gemäß den Anforderungen ausreichende Festlegungen zum
Übergang von der Störfallbeherrschungsmaßnahme zur Notfallmaßnahme sowie Informationen zum Zeit- und
Personalbedarf und zu Karenzzeiten und zur angestrebten Wirksamkeit (Wirksamkeitsbedingungen).
Weiterhin ist nach der Auffassung der RSK die für das BHB gewählte Anordnung der Notfallmaßnahmen



unter der Überschrift „RESA-Ereignisse und Störfälle“ nicht sinnvoll. Schließlich beanstandet die RSK, dass
Entnahmeexemplare für Notfallprozeduren fehlen.

Im Zusammenhang mit dem Thema Wartenbesetzung bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen ist
ergänzend zu den vorgelegten Unterlagen noch darzulegen, wie nach dem Auftreffen einer
„Explosionsdruckwelle“ sichergestellt ist, dass für die dann erforderliche mittel- und langfristige
Sicherheitsbeurteilung der Anlage und der Umgebung die benötigten Anlagendaten zur Verfügung stehen
oder beschafft werden können. Für alle anderen Fälle kann eine hinreichende Wartenbesetzung sichergestellt
werden.

Bezüglich der Auswirkungen von Ereignissen mit Freisetzung radioaktiver Stoffe aus benachbarten Anlagen
verweist die RSK auf die Beratungsergebnisse der SSK.

Zusammenfassend stellt die RSK unter Verweis auf die vorstehenden Ausführungen fest, dass der Aufbau
und der Inhalt des BHB (incl. Notfallmaßnahmen) - bis auf die o. g. Punkte - dem Stand von Wissenschaft
und Technik entsprechen.

Prüfhandbuch

Die RSK hat den Entwurf des Prüfhandbuchs, die zugehörigen Ausführungen im Entwurf des
Genehmigungsbescheids und im Gutachten beraten und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung
geprüft, ob der Aufbau und der Inhalt des Prüfhandbuchs dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen.

Die RSK stellt fest, dass der Aufbau und der Inhalt des Prüfhandbuchs den Anforderungen der KTA-
Regel 1202 und der BMI-Richtlinie entsprechen. In den Gutachtensbedingungen ist festgelegt, dass
spätestens sechs Wochen vor der ersten Wiederkehrenden Prüfung gemäß der in Teil 1 des Prüfhandbuches
enthaltenen Prüfliste die jeweilige Prüfanweisung zur Prüfung vorzulegen ist.

5.4 Elektrische Einrichtungen (siehe Anhang 4)

Vollständigkeit der zur 1. und 2. TG durch die RSK beratenen Themen

Die RSK kommt aufgrund ihrer Beratungen zu der Auffassung, dass die in den früheren Beratungen
festgelegten Anforderungen an die elektro- und leittechnischen Komponenten, insbesondere hinsichtlich der
digitalen Sicherheitsleittechnik, auch aus heutiger Sicht vollständig sind.
Neuere Erkenntnisse liegen außer einem Ereignis im Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim, Block 1
(GKN-1) im Jahr 2000, welches auf der Grundlage der nachgereichten Unterlage [D21] behandelt wurde,
nicht vor. Dieses Ereignis ist auf den FRM-II nicht übertragbar.



Gültigkeit der für die ersten beiden Teilerrichtungsgenehmigungen herangezogenen
Bewertungsmaßstäbe

Die RSK stellt fest, dass die der Bewertung zugrunde gelegten Maßstäbe dem Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen. Aus den geringfügigen Änderungen in einzelnen KTA-Regeln leiten sich keine weiteren
oder neuen Anforderungen ab.

Umsetzung früherer RSK-Empfehlungen zum FRM-II

Aufgrund der im Vergleich zu Leistungsreaktoren geringeren sicherheitstechnischen Bedeutung der
Störfallinstrumentierung des FRM-II hält die RSK die gewählte Einstufung in die Kategorie 3 gemäß RSK-
Leitlinien für angemessen.

Die Sicherstellung der Stromversorgung, insbesondere die geforderten Entladezeiten der Batterien für
Sicherheitsfunktionen, werden durch das Notstromversorgungs- und Batteriekonzept ausreichend erfüllt.
Dieses gilt insbesondere auch für die seitens der RSK ausdrücklich geforderte Aufrechterhaltung der
Stromversorgung der Störfallfolgeinstrumentierung. Bezüglich der Ausführung mit wartungsfreien Batterien
stellt die RSK fest, dass die Anforderungen der KTA-Regel 3703 auch für wartungsfreie Batterien gelten und
durch die Ausführung im FRM-II erfüllt werden.

Der in der KTA-Regel 3701 neu hinzugekommene Hinweis der RSK, nach dem eine weitere Netzanbindung
im Rahmen des Notfallschutzes gefordert wird, wurde für den FRM-II erfüllt. Aus sicherheitstechnischer
Sicht ergeben sich keine besonderen Anforderungen an eine Netzrückschaltung nach einem Notstromfall.

Die endgültige Festlegung der gestaffelten Zugriffsrechte auf das Bedien- und Servicegerät der digitalen
Sicherheitsleittechnik ist im BHB noch abschließend zu regeln und durch den Gutachter im Rahmen der
Security-Maßnahmen abschließend zu bewerten.

Zusammenfassend stellt die RSK fest, dass die Ausführung der im FRM-II installierten elektro- und
leittechnischen Systeme die Anforderungen der Bewertungsmaßstäbe erfüllt und somit dem Stand von
Wissenschaft und Technik entspricht.

Sicherheitstechnische Relevanz von Änderungen gegenüber der 2. TG

Nach Ansicht der RSK stellen die ausgeführten Änderungen in der Hardware gegenüber der 2. TG lediglich
technische Konkretisierungen dar. Z. T. wurden andere Geräte eingesetzt, für die eine größere
Betriebserfahrung vorliegt; z. T. wurden robustere Geräte gewählt als in der ursprünglichen Planung
vorgesehen war. Aus der Änderung der Messung der Druckdifferenz Sammler/Becken durch die elektrische
Differenzbildung von zwei Absolutmessungen ergeben sich bezüglich der Aufgabenstellung keine
sicherheitstechnischen Nachteile, da die eingesetzten Geräte die erforderlichen Qualitätsmerkmale erfüllen.



Auch die Erhöhung der Anzahl der Eingabebaugruppen des digitalen leittechnischen Systems TELEPERM
XS (TXS) ist sicherheitstechnisch unerheblich.

Die RSK stellt fest, dass die o. a. Änderungen aus sicherheitstechnischer Sicht unbedenklich sind.

Prüfungen der Sicherheitsleittechnik

Die Beratungen zur Prüfung der Sicherheitsleittechnik (im Prüffeld, am Aufstellungsort) ergaben, dass die
erforderlichen Prüfschritte vollständig und sachgerecht in den geprüften IBS-Programmen enthalten und zum
Nachweis der einwandfreien Funktion der Sicherheitsleittechnik geeignet sind.

Zum Zeitpunkt der Beratungen der RSK waren noch nicht alle vorgesehenen Prüfungen abschließend erfolgt
bzw. durch den Gutachter abschließend bewertet. Aus den vorgelegten Ergebnissen der durchgeführten
Prüfungen ergeben sich keine Hinweise, dass die leittechnischen Einrichtungen Mängel in Bezug auf das
anforderungsgerechte Verhalten aufweisen.

5.5 Ver- und Entsorgung (siehe Anhang 5)

Spezielle Bewertungsmaßstäbe

Es werden insbesondere die KTA-Regeln 3602 (Lagerung und Handhabung von Brennelementen), 3604
(Lagerung, Handhabung und innerbetrieblicher Transport radioaktiver Stoffe) und 3902 (Hebezeuge) sowie
die DIN-Norm der Reihe 25403 (Kritikalitätssicherheit) zugrunde gelegt.

Außerdem wurde geprüft, ob gemäß den Grundsätzen der Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke
vom 18. März 1980 eine ausreichende Lagerkapazität für bestrahlte Brennelemente und Konverterplatten im
Absetzbecken gegeben ist und ob die Zwischenlagerkapazitäten für betriebliche Abfälle ausreichen.

Ver- und Entsorgungsschritte in der Anlage

Die in der Anlage des FRM-II vorgesehenen Schritte der Anlieferung, Hantierung und Prüfung unbestrahlter
Brennelemente auf Einhaltung ihrer Spezifikationen sowie die Einführung von unbestrahlten Brennelementen
in die Kernposition entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik. Sämtliche Abläufe sind
gutachterlich geprüft; die Einhaltung der Kritikalitätssicherheit ist nachgewiesen. In diesem Zusammenhang
ist die vorgesehene Prüfung des Uran-235-Gehalts in einer Unterkritikalitätsmessstelle vor der Einführung
eines unbestrahlten Brennelementes in die Kernposition als eine zur Qualitätskontrolle des
Brennelementherstellers unabhängige Qualitätssicherungsmaßnahme bedeutsam.

Die Hantierungseinrichtungen für unbestrahlte und bestrahlte Brennelemente sowie die hierfür vorgesehenen
betrieblichen Regelungen entsprechen gemäß der Prüfung durch den Gutachter den Anforderungen nach



Stand von Wissenschaft und Technik. Die RSK folgt den Ergebnissen dieser Prüfung. Die vom Gutachter zur
Beladung von Transportbehältern mit bestrahlten Brennelementen gestellten Gutachtensbedingungen beziehen
sich auf administrative Vorgaben bei der Abwicklung der Abtransporte bestrahlter Brennelemente. Diese
Gutachtensbedingungen sind nach Ansicht der RSK ohne anlagentechnische Änderungen erfüllbar.

Die für die Lagerung von bestrahlten Brennelementen im Absetzbecken vorgesehene Lagerkapazität
entspricht den Anforderungen der Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke
vom 18. März 1980. Nach den vorliegenden Kenntnissen weist der Uran-Silizid-Brennstoff, umhüllt mit
Aluminium, bei einer Lagerung im Absetzbecken eine mindestens gleich hohe Beständigkeit auf wie
herkömmlicher Uran-Aluminium-Brennstoff, der ebenfalls mit Aluminium umhüllt ist. Die RSK hat daher
keine Bedenken bezüglich der Beständigkeit der im Absetzbecken gelagerten Brennelemente.

Da es sich jedoch um einen neuartigen Brennstoff handelt, empfiehlt die RSK vorsorglich eine entsprechende
Kontrolle der bestrahlten Brennelemente auf Korrosionsschäden bei der Entladung aus dem Reaktor und in
regelmäßigen Abständen während der Lagerung.

Vorsorglich sollte ein Konzept ausgearbeitet und gutachterlich geprüft werden, wie mit Brennelementen mit
schadhaften Brennstoffplatten verfahren werden soll.

Der für den Abtransport bestrahlter Brennelemente vorgesehene Transport- und Lagerbehälter vom Typ
CASTOR-MTR-2 ist sicherheitstechnisch geprüft und zugelassen. In der Zulassung ist der Abtransport von
bestrahlten Konverterplatten in diesen Transportbehältern noch nicht enthalten. Sicherheitstechnische
Probleme, die einer Zulassung des Abtransportes dieser Konverterplatten entgegen stehen, sieht die RSK
nicht.

Für die Aufbewahrung von Abfällen, die im Betrieb des FRM-II anfallen, sind ausreichende
Zwischenlagerkapazitäten für unbehandelte und konditionierte radioaktive Abfälle vorgesehen. Diese
Lagereinrichtungen sowie die auch für eine Zerkleinerung von Abfällen vorgesehene Heiße Zelle und die
ablaufenden Arbeitsschritte wurden gutachterlich geprüft. Danach entsprechen die Lagereinrichtungen und
Arbeitsschritte dem Stand von Wissenschaft und Technik. Die RSK hat keine sicherheitstechnischen
Einwände gegen die Vorgehensweise und die Einrichtungen für die Aufbewahrung, Zerkleinerung und
Trocknung von betrieblichen Abfällen. Für die in der Heißen Zelle vorgesehene Abtrennung des Kopfteils
bestrahlter Brennelemente sind konstruktive Vorkehrungen gegen Fehlschnitte in die Brennstoffzone hinein
vorhanden. Auch gegen die vorgesehene weitere Behandlung der abgetrennten Kopfteile bestehen keine
Einwände.

Die Ver- und Entsorgung des FRM-II mit Schwerwasser wurde im Genehmigungsverfahren gutachterlich
geprüft und entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. Nach Austausch des verbrauchten
tritiumhaltigen Schwerwassers kann dieses extern aufbereitet werden. Durch die Wiederverwertung des
aufbereiteten Schwerwassers sowie des Tritiums, das in Forschungseinrichtungen Verwendung finden soll,
kann ein weitgehend geschlossener Verwertungszyklus eingestellt werden. Damit ist eine Entsorgung von



tritiumhaltigem Schwerwasser als radioaktiver Abfall nicht erforderlich. Die RSK hat keine Einwände gegen
diese Vorgehensweise.

Verbleib von Betriebsabfällen, bestrahlten Brennelementen und Konverterplatten außerhalb der
Anlage

Die während des Betriebes des FRM-II anfallenden betrieblichen Abfälle entsprechen nach Art,
Beschaffenheit und Radionuklid-Inventar weitgehend den betrieblichen Abfällen von Leistungsreaktoren. Eine
Konditionierung in externen Einrichtungen kann, wie von den Antragsstellern vorgesehen, mit den
verfügbaren und erprobten Verfahren erfolgen. Die Abfallgebinde des FRM-II sollen entsprechend der
BMU-Richtlinie von 1989 bzw. 1994 zur Kontrolle radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer
Wärmeentwicklung konditioniert werden.

Da die Korrelationen für nicht direkt messbare Radionuklide in den Abfällen aus den Erfahrungen mit
betrieblichen Abfällen aus Leistungsreaktoren abgeleitet sind, empfiehlt die RSK, die Gültigkeit dieser
Korrelationen für die Abfälle des FRM-II zu überprüfen, um eine entsprechende Dokumentation der
Radionuklidgehalte für eine Endlagerung sicherzustellen.

Nach der Lagerung der bestrahlten Brennelemente im Absetzbecken des FRM-II sollen diese gemäß den
Angaben der Antragsteller unter trockenen Bedingungen in Behältern des Typs CASTOR-MTR-2 im
Transportbehälterlager Ahaus solange zwischengelagert werden, bis ein Endlager aufnahmebereit ist. Die zu
dieser Zwischenlagerung im Auftrag des BfS erstellten Gutachten sind abgeschlossen und vom BfS
abgenommen. Die Ergebnisse dieser Begutachtung lassen nach Aussage des BfS keine
sicherheitstechnischen Bedenken der Gutachter gegen eine langfristige trockene Lagerung von FRM-II-
Brennelementen erkennen. Auflagenvorschläge und der noch bestehende Prüfbedarf betreffen

a) die Hinzuziehung von Gutachtern bei den Funktions- und Abnahmeprüfungen sowie der
Kalthandhabung vor einer ersten Behälterbeladung,

b) die Prüfung, ob die Dünnschicht-Vernickelung der Behälter eine ausreichende Resistenz gegen
mechanische Beanspruchung bei der Beladung aufweist und

c) wie hinreichend Vorsorge gegen die Ablagerung von Schmutzpartikeln auf der Behälterdichtfläche
getroffen werden kann.

Die RSK ist der Auffassung, dass diesen Auflagenvorschlägen und noch durchzuführenden Prüfungen
nachgekommen werden kann. Sollte sich die Dünnschicht-Vernickelung der Behälter als nicht ausreichend
erweisen, kann auf die bei CASTOR-Behältern anderen Typs übliche Dickschicht-Vernickelung
übergegangen werden.



Ausgehend von einer maximalen Wärmeleistung von 60 W pro Brennelement zum frühestmöglichen
Zeitpunkt des Abtransportes der Brennelemente zur Zwischenlagerung in Ahaus (nach fünf Jahren
Abklingzeit) beträgt die Temperatur des FRM-II-Brennstoffs nach einer konservativen Rechnung der
Gutachter für das Transportbehälterlager Ahaus maximal 164 °C. Bei Temperaturen bis zu diesem Wert
treten keine temperaturbedingte Blisterbildung und Instabilitäten im Brennstoff auf. Auch eine
sicherheitsrelevante erhöhte Freisetzung von Tritium – wie bei UAlx-Aluminium-Brennstoff im Experiment in
Jülich oberhalb 160 °C beobachtet – ist beim FRM-II-Brennstoff nicht zu erwarten, da die Brennstoffplatten
während des Einsatzes im Reaktor nicht mit tritiumhaltigem Schwerwasser in Kontakt stehen. Insgesamt hält
die RSK auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse die Zwischenlagerfähigkeit der FRM-II-
Brennelemente und Konverterplatten unter trockenen Bedingungen bei weitgehender Beseitigung von
Restfeuchte und unter Helium-Atmosphäre für eine Lagerzeit von 40 Jahren nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik für möglich. Die RSK erwartet, dass der Nachweis dieser Zwischenlagerfähigkeit
mit Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die Lagerung im Transportbehälterlager Ahaus erbracht
wird.

Bezüglich des Endverbleibs der bestrahlten Brennelemente und Konverterplatten ist gemäß den Angaben der
Antragsteller als alleiniges Konzept deren Endlagerung ohne Wiederaufarbeitung im Rahmen eines
Entsorgungsweges für Brennelemente aus deutschen Forschungsreaktoren vorgesehen. Aus Sicht der RSK
wäre eine Wiederaufarbeitung grundsätzlich möglich. Nach den Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge für
Kernkraftwerke ist zur Entsorgungsvorsorge eine realistische Planung, d. h. eine im Sinne des
Entsorgungskonzeptes belastbare Planung zu entwickeln. Dabei prüfte die RSK, ob bzw. welche
Konditionierungsschritte für die Brennelemente bzw. Konverterplatten des FRM-II zur Herstellung
endlagerfähiger Gebinde erforderlich sind.

Gegenwärtig stehen weder die geologische Formation noch der Standort eines Endlagers fest. Somit können
die Anforderungen an die Konditionierung der Brennelemente und Konverterplatten zurzeit nur bezüglich
grundsätzlicher sicherheitstechnischer Eigenschaften der Konditionierung selbst sowie der Ausführung der
Endlagergebinde und ihres Verhaltens unter den Bedingungen im Endlager bewertet werden.

Vor diesem Hintergrund stellt die RSK hinsichtlich der Erfordernis einer Konditionierung der bestrahlten
Brennelemente und Konverterplatten des FRM-II fest:

Auch nach Abbrand der Brennelemente besitzt das noch vorhandene Uran mit etwa 87 % Uran 235 eine
hohe Anreicherung, die deutlich höher liegt als die Restanreicherung der Brennelemente aus anderen
deutschen Forschungs- bzw. Leistungsreaktoren. Solange die Struktur von Brennelementen und
Konverterplatten im Endlagergebinde erhalten bleibt, kann das Endlagergebinde auch bei hoher
Urananreicherung so ausgelegt werden, dass auch bei Wasser- oder Laugenzutritt die Unterkritikalität
erhalten bleibt.

Im Hinblick auf eine Zerstörung oder Auflösung der Brennelemente und eine Moderation durch Wasser oder
Salzlauge hält es die RSK jedoch für erforderlich, die Restanreicherung der bestrahlten Brennelemente und
Konverterplatten durch Zumischung von abgereichertem Uran deutlich abzusenken. Nach Ansicht der RSK



ist auch für eine Endlagerung von abgebrannten Brennelementen anderer Forschungsreaktoren mit mittlerer
Anreicherung ein Absenken der Restanreicherung erforderlich. Der zulässige Grad der Restanreicherung
sollte nach Meinung der RSK im Rahmen der Entwicklung des Entsorgungsweges für Brennelemente aus
deutschen Forschungsreaktoren unter Berücksichtigung der bei der Endlagerung anzunehmenden
geochemischen Bedingungen bestimmt werden.

Zur Absenkung der Restanreicherung sind unterschiedliche Vorschläge und Denkansätze von Seiten der
Antragsteller und der Vertreter des BMWi-Arbeitskreises vorgestellt worden. Aus Sicht der RSK lassen sich
zumindest einige dieser Vorschläge bzw. Denkansätze grundsätzlich in einer heißen Zelle durchführen und
sicherheitstechnisch realisieren. Die RSK weist darauf hin, dass sich Brennstoffmatrix und zugemischtes
abgereichertes Uran bei einer Auslaugung unter den gegebenen geochemischen Bedingungen im Endlager
weitgehend gleich verhalten müssen. Insgesamt gelangt die RSK zu dem Ergebnis, dass bei der Absenkung
der Restanreicherung des bestrahlten Brennstoffs durch Zumischung von abgereichertem Uran die
Unterkritikalität der bestrahlten FRM-II-Brennelemente und Konverterplatten im Endlager eingehalten
werden kann.

Wie die in Jülich durchgeführten Auflösungsexperimente gezeigt haben, ist bei allen metallischen
Forschungsreaktor-Brennelementen auf Aluminiumbasis bei Zutritt von magnesiumchlorid-haltiger Lauge mit
einer raschen vollständigen Auflösung der Brennelemente zu rechnen. Auch gegenüber Wässern mit weniger
aggressivem chemischen Verhalten ist die Aluminiumbasis der Brennelemente noch lösungsanfällig. Dieses
Verhalten unterscheidet sich deutlich von der hohen Beständigkeit des oxidischen Brennstoffs von
Leistungsreaktoren sowie verglaster radioaktiver Abfälle. Die Aluminium-Matrix der FRM-II-Brennelemente
dürfte sich ähnlich rasch auflösen. Die Löserate des verbleibenden Uransilizidbrennstoffs dürfte nach
orientierenden Untersuchungen allerdings wesentlich kleiner sein und derjenigen des oxidischen Brennstoffs
ähneln. Zwar beträgt das abgeschätzte Volumen der endzulagernden Brennelemente aus
Forschungsreaktoren nur wenige Prozent der insgesamt aus deutschen Anlagen endzulagernden
wärmeentwickelnden Abfälle, die RSK empfiehlt jedoch, die Bedeutung dieses unterschiedlichen
Auflösungsverhaltens der metallischen Forschungsreaktor-Brennelemente im Hinblick auf die Endlagerung zu
prüfen. Insbesondere sind die bei der Brennstoffauflösung auftretende Wasserstoffentwicklung, die
Freisetzung und die Migration von leicht löslichen und mobilen Radionukliden sowie das Verhalten von
schwerlöslichen Spaltprodukten, Uran und Aktiniden unter den gegebenen geochemischen Randbedingungen
zu untersuchen.

Außerdem empfiehlt die RSK, die für Langzeitsicherheitsanalysen des Endlagers relevanten Radionuklide, die
sich in metallischen Forschungsreaktor-Brennelementen und den Konverterplatten des FRM-II durch
Kernspaltung oder Aktivierung bilden, quantitativ zu bestimmen.
Zusammenfassend geht die RSK davon aus, dass bei Beachtung der gegebenen Hinweise und Empfehlungen
den Besonderheiten der FRM-II-Brennelemente ausreichend Rechnung getragen werden kann, so dass sie in
das Entsorgungskonzept für abgebrannte Brennelemente aus Leistungsreaktoren einbezogen werden können.

6 Zusammenfassende Wertung der RSK



Der Auftrag des BMU an die RSK bestand darin, den Genehmigungsentwurf zur 3. TG zu beraten und zu
prüfen, ob der derzeitige Stand von Wissenschaft und Technik gewährleistet ist und ob die in der 1. TG und 2.
TG behandelten Aspekte aufgrund gegebenenfalls neu gewonnener Erkenntnisse wieder aufzugreifen sind.

Auf der Basis der zu den einzelnen Themenbereichen erzielten Ergebnisse und bei Erfüllung der
ausgesprochenen Empfehlungen bestätigt die RSK, dass der Genehmigungsgegenstand der 3. TG für den
Forschungsreaktors München II dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht.

Mit Ausnahme der in einigen Empfehlungen angesprochenen Punkte hat es sich nicht als notwendig erwiesen,
Aspekte, die bereits in den ersten beiden TG behandelt wurden, aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse oder
eines fortgeschrittenen Standes von Wissenschaft und Technik erneut aufzugreifen.

Die Umsetzung der Empfehlungen, die sich auf den Endverbleib der bestrahlten Brennelemente und
Konverterplatten beziehen, steht dabei vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig weder die geologische
Formation noch der Standort eines Endlagers feststehen.



Anhang 1: Beratungsergebnisse des Ausschusses

ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK



Bundesamt für Strahlenschutz RSK-Information

• RSK-Geschäftsstelle •

Nummer: RSK 342/4.1.1-AST
Datum:    02.07.2001

3. Teilerrichtungsgenehmigung für den Forschungsreaktor München II (FRM-II)

Beratungsergebnisse des Ausschusses ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK

1 Beratungsauftrag

Mit Schreiben AG RS I 4 – 14 001/1 vom 25.08.2000 [A1] hat das BMU die RSK um Beratung des
Entwurfs der 3. Teilgenehmigung zum Betrieb des FRM-II gebeten und seinen Beratungsauftrag mit
Schreiben AG RS I 4 – 14 001/1 vom 11.09.2000 [A2] und mit Schreiben AG RS I 4 – 14 001/1
vom 19.10.2000 [A3] konkretisiert.

Auf ihrer 335. Sitzung am 09.11.2000 hat die RSK dem Vorschlag eines Beratungsplans, der von auf der
Grundlage der o. g. Beratungsaufträge vorbereitet worden war, zugestimmt. Entsprechend diesem
Beratungsplan sind dem Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK die Beratungsthemen

• Qualifikation des Brennelements,
• Aktualisierung der Störfallanalysen und
• Auslegungsüberschreitende Ereignisse, anlageninterner Notfallschutz

zugeordnet worden.

Auf der 7. Sitzung des Ausschusses ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK am 04.12.2000 erläuterte das
BMU hinsichtlich seines Beratungsauftrags, dass entsprechend dem Beratungsauftrag die Stellungnahme zum
FRM-II auch die 1. und 2. Teilgenehmigung berücksichtigen müsse, weil mit der 3. Teilgenehmigung der
Abschluss des gesamten Genehmigungsverfahrens erfolge.

2 Sachverhalt

Der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK wurde auf seiner 7. Sitzung am 04.12.2000 vom
BStMLU über den vorgesehenen Regelungsinhalt der 3. Teilgenehmigung für den FRM-II  informiert [B1].
Der mit Datum vom 24.05.1999 gestellte diesbezügliche Antrag begehre die Gestattung

• des Einsatzes des Brennelements,
• des Umgangs mit radioaktiven Stoffen,



• der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser,
• der nuklearen Inbetriebsetzung der Anlage und
• des bestimmungsgemäßen Betriebs.

3 Beratungen in der RSK und in der SSK

Die RSK und die SSK haben am 27.09.1995 eine gemeinsame Empfehlung zum Standort des FRM-II, zu
dessen Sicherheitskonzept und zu den strahlenschutztechnischen Aspekten im Rahmen der
1. Teilgenehmigung abgegeben [E3]. Die RSK gab auf ihrer 311. Sitzung am 02.07.1997 eine Empfehlung zur
Errichtung und nichtnuklearen Inbetriebsetzung – 2. Teilgenehmigung zum FRM-II ab [E2]. In einer weiteren
Stellungnahme am 06.07.1998 befasste sich die RSK mit auslegungsüberschreitenden Ereignissen mit sehr
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit beim Forschungsreaktor München II (FRM-II). In diesem
Zusammenhang betrachtete sie auch Ereignisse, bei denen als Folge einer Degradation des Kerns eine
schnelle Schmelze/Wasser-Wechselwirkung (Dampfexplosion) auftreten könnte [E1].

4 Beratung auf der 7., 8., 9., 10. und 11. Sitzung des Ausschusses ANLAGEN-
UND SYSTEMTECHNIK am 04.12.2000, am 11.01.2001, am 16.02.2001,
am 29.03.2001 und am 14.05.2001.

Auf seiner 7., 8., 9., 10. und 11. Sitzung am 04.12.2000, am 11.01.2001, am 16.02.2001, am 29.03.2001 und
am 29.03.2001 beriet der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK zum FRM-II die Themen

• Reaktorphysikalische Auslegung des Kerns,
• Qualifikation des Brennelementes,
• Aktualisierung von Störfallanalysen,
• Auslegungsüberschreitende Ereignisse, anlageninterner Notfallschutz,
• Störfallbeherrschungskonzept beim FRM-II und
• Brandschutzkonzept.

Dazu hörte er den Antragsteller Technische Universität München und die Firma Framatome ANP [D3, D6,
D7], die Genehmigungsbehörde BStMLU, den TÜV Süddeutschland [D4], die GRS [E6-E9, E10, D5, E11]
und das Physikerbüro Bremen [E13] an.

Konstruktive Auslegung des Brennelementes des FRM-II

Der Reaktorkern des FRM-II besteht aus einem Brennelement, welches in einem festen Zentralkanal
angeordnet, mit Leichtwasser gekühlt und von einem Moderatortank mit schwerem Wasser umgeben ist. Das
Brennelement besteht im wesentlichen aus zwei konzentrischen Rohren, zwischen denen
113 evolventenförmig gebogene Brennstoffplatten von 70 cm aktiver Länge und 6,24 cm aktiver Breite
angeordnet sind. Die 113 evolventenförmigen Platten sind mit 13 Rundschweißnähten am Innen- und



Aussenrohr fixiert; das Innenrohr ist bezüglich der Wärmedehnung frei beweglich. Die Brennstoffplatten
werden in der für Material Test Reactors (MTR)-Brennelemente entwickelten Bilderrahmentechnik
hergestellt. Dabei wird eine Mischung aus U3Si2- und Al-Pulver in einen AlMg2-Rahmen eingelegt, beidseitig
mit AlFeNi-Blechen abgedeckt, durch Walzen fest miteinander verbunden und auf die geforderte Dicke
gebracht. Die ca. 8 kg Uran sind auf ca. 93 % U235 angereichert.

Zur Vermeidung von Leistungsspitzen am äußeren radialen Bereich des Brennelementes enthält die Platte
zwei radiale Zonen unterschiedlicher Urandichte mit 3,0 gU/cm3 (innere Zone) und 1,5 gU/cm3 (äußere
Zone). Im Inneren des Brennelements befindet sich der axial bewegliche, zentrale Regelstab, der auch zur
Abschaltung des Reaktors benutzt wird.

Unabhängig hiervon ist als zweite Abschalteinrichtung eine Gruppe von fünf Abschaltstäben vorhanden. Zur
Rückhaltung von Fremdkörpern ist oberhalb der Brennstoffplatten eine Lochplatte als Sieb mit einem
Lochdurchmesser, der kleiner als die Kühlkanalweite ist, eingebaut.

Zur Qualifikation des Brennelements wurde von den Gutachtern ausgeführt (mit Bezug auf [B2, B3]):

• Die Grundkonstruktion des Brennelements ist betriebsbewährt, ebenso die verwendeten Werkstoffe.

• Die Belastung der Bauteile des Brennelements wird im Wesentlichen durch thermische
Differenzdehnung verursacht. Die mit FE-Analysen ermittelten Beanspruchungen liegen im zulässigen
Bereich.

• Die experimentellen Nachweise zur Standfestigkeit, die an einer nahezu baugleichen Brennelement-
Attrappe mit einem Kühlmittel-Durchsatz von 350 kg/s (betrieblicher Durchsatz: 300 kg/s) durchgeführt
wurden, zeigten folgende Ergebnisse:

⋅ die fluiddynamischen Belastungen bei einer Versuchsdauer von 60 d (betriebliche Einsatzzeit: 52
d) verursachen keine Schäden an den Brennelement-Strukturen,

⋅ die Schwingungsanregungen sind nur gering,
⋅ die gemessenen Druckverluste bestätigen die berechneten Auslegungswerte,
⋅ bei einer Blockade des am BE-Eintritt angeordneten Siebs von 25 % der Siebfläche

treten nur geringe Auswirkungen auf die Strömungsverteilung über alle Kühlkanäle auf und
⋅ bei eingebrachten Schweißfehlern war keine Änderung des Schwingungsverhaltens der

Brennelementplatten feststellbar.

• Zur Gewährleistung der Wärmeabfuhr aus dem Brennelement dürfen die nur 2,2 mm breiten
Kühlkanäle durch ein Schwellen des Brennstoffs nicht unzulässig verengt werden. Zur experimentellen
Ermittlung des Brennstoffschwellens wurde am SILOE-Reaktor in Grenoble ein Bestrahlungsversuch
an einer Brennstoffplatte mit einer Urandichte von 1,5 g/cm3 durchgeführt. Die Bestrahlungsdauer
wurde so eingestellt, dass die beim FRM-II zu erwartende Spaltungsdichte abgedeckt ist.



Die wesentlichen Ergebnisse sind:

⋅ Das Schwellen der Plattendicke verläuft stabil in Abhängigkeit von der Spaltungs-
dichte.

⋅ Die Zunahme der Plattendicke stimmt mit den Vorausberechnungen hinreichend
genau überein.

⋅ Auch nach Erreichen der maximalen Spaltungsdichte bleibt der Zusammenhalt der
Brennstoffkörner und die Duktilität der Brennstoffplatten in ausreichendem Maße erhalten.
Damit ergeben sich keine Einschränkungen für den Einsatz der BE.

Im Rahmen der Ausschuss-Sitzungen wurde die Frage des abdeckenden Charakters der
experimentellen Nachweise zum Schwellverhalten der FRM-II Brennstoffplatten auch im
Hinblick auf die Temperaturgradienten im Brennstoff diskutiert [D6]. Zudem wurden neuere
Ergebnisse eines weiteren Bestrahlungsversuchs an einer Brennstoffplatte mit einer Urandichte
von 3 g/cm3 präsentiert, die in den Antragsunterlagen nicht enthalten sind.

Zur Reaktorphysikalischen Auslegung wurde von den Gutachtern mit Bezug auf [B2, B3] ausgeführt:

Die Nachweise zur anforderungsgerechten reaktorphysikalischen Auslegung wurden mit Programmen
geführt, die dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen und zeigen, dass bei allen zu
betrachtenden Betriebs- und Störfällen eine ausreichende Reaktivitätskontrolle und Abschaltsicherheit
vorhanden ist. In Bezug auf das Verhalten bei reaktivitätsrelevanten Störungen ergibt sich ein inhärent
sicheres Kernverhalten.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Einfluss der experimentellen Einrichtungen auf die nukleare
Leistungsverteilung ermittelt und bewertet. Es wurden keine unzulässigen Rückwirkungen festgestellt.

Zur Thermohydraulischen Auslegung wurde von den Gutachtern mit Bezug auf [B2, B3] ausgeführt:

• Die Wärmeabfuhr aus dem Brennelement erfolgt im Einphasenbereich durch das durchströmende
Kühlmittel. Um eine Beschädigung der Brennstoffplatten durch Überhitzung zu vermeiden, muss eine
thermohydraulische Instabilität mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die hierzu
vorgenommenen Berechnungen zur Ermittlung der thermischen Leistungsverteilung und
Strömungsverteilung in den Kühlkanälen weisen einen ausreichenden Abstand zur kritischen
Heizflächenbelastung für alle Betriebs- und Störfälle aus.

• Bei Ausfall der Primärkühlmittelpumpen wird der Reaktor abgeschaltet. Die Nachwärmeabfuhr wird
dann von den notstromversorgten Notkühlpumpen übernommen. Nach drei Stunden erfolgt die
Abschaltung der Notkühlpumpen und der Übergang von Zwangsdurchlauf auf Naturumlauf bei der
Kühlung des Kerns. Hierbei können Druckpulsationen auftreten.



• Dieser Zustand wurde experimentell untersucht. Der Versuchsstand war repräsentativ für den FRM-
II.  Dabei zeigte sich, dass die auftretenden Druckspitzen innerhalb der Auslegungswerte liegen und
damit die Brennelementstruktur nicht gefährden. Selbst bei dem auslegungsüberschreitenden Fall des
Ausfalls aller Notkühlpumpen werden die Beanspruchungen ohne Beschädigung der
Brennelementstruktur abgetragen.

Zu den Störfallanalysen wurde angemerkt:

Die RSK hat in ihrer Empfehlung vom 27.09.95 die Vollständigkeit des angesetzten Störfallspektrums
bestätigt [E3]. Sie hat in ihrer Stellungnahme vom 02.07.97 darauf hingewiesen, dass die vorgesehenen
Änderungen im Rahmen der Planungsfortschreibung berücksichtigt werden müssen [E2]. Dies wurde nach
Aussage der Genehmigungsbehörde vor Erteilung der 2. TG bereits erledigt.

Bei den Störfallanalysen ergab sich nach den Ausführungen des Antragstellers und der Gutachter keine
Notwendigkeit einer Überarbeitung gegenüber dem Stand der 2. TG. In diesem Zusammenhang wurden vom
Antragsteller im Rahmen der Beratungen des Ausschusses ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK
nochmals die untersuchten Störfälle und die Randbedingungen erläutert.

Bei den Einwirkungen von Außen ist ein Versagen der in ca. 500 m Entfernung zum FRM-II als
Energiespeicher für die Durchführung von Versuchen am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik aufgestellten
Schwungradgeneratoren bei Betrieb mit Nenndrehzahl (ca. 1650 Umdrehungen pro Minute) gemäß den
Gutachten [B2, B3] nicht zu unterstellen.

Zu den Auslegungsüberschreitenden Ereignissen wurde ausgeführt:

Der Antragsteller hat in Anlehnung an die Vorgehensweise bei Leistungsreaktoren die
auslegungsüberschreitenden Ereignisse ATWS, Flugzeugabsturz, äußere Druckwelle und hypothetische
Reaktivitätsstörfälle betrachtet.

Im Zusammenhang mit der Betrachtung von Ereignissen, bei denen als Folge einer Degradation des Kerns
eine schnelle Schmelze/Wasser-Wechselwirkung (Dampfexplosion) auftreten könnte, stellte die RSK in ihrer
Stellungnahme vom 06.07.1998 [E1] fest, dass nach längerer Einsatzzeit eine Versprödung der
Strahlrohrnasen zu erwarten sei und dass dadurch ein Risiko bestehe, dass diese Bauteile durch die bei einer
Dampfexplosion auftretenden stoßartigen Belastungen versagten. Als einzige Barriere stünde dann nur noch
das ca. 2,5 mm starke Bestrahlungsfenster zur Verfügung. Die RSK war auf der Basis von Untersuchungen
des FZK und der GRS und nach experimentellen Ergebnissen sowie nach eigenen Abschätzungen zur
Auffassung gelangt, dass ein Moderator- und Beckenwasserverlust bei derartigen Ereignissen durch den
Einbau einer zusätzlichen Barriere an den Strahlrohren verhindert werden könne. Sie stellte fest, dass durch
einfache Vorkehrungen ein zusätzlicher Schutz erreichbar sei und empfahl in Anlehnung an die internationale
Praxis den Einsatz einer weiteren unabhängigen passiven oder aktiven Barriere, z. B. den in französischen
Forschungsreaktoren verwendete aktive Absperrschieber.



Der Antragsteller hat Ereignisabläufe mit unzureichender Kühlung des Brennelements analysiert, bei denen es
zum Abschmelzen der Brennstoffplatten kommt. Der Antragsteller geht davon aus, dass der abschmelzende
Kernbrennstoff in unterkühltes Wasser abtropft und dass es dadurch zu keinem Druckaufbau kommt, der
einen Verlust des Beckenwassers zur Folge haben könnte. Durch die vorhandene Wasserüberdeckung und
den vergleichsweise großen Wasservorrat treten dann keine bedeutsamen radiologischen Folgen auf.

Gravierende Auswirkungen sind auch bei auslegungsüberschreitenden Reaktivitätstransienten denkbar, wenn
hierbei durch eine Dampfexplosion bspw. die Integrität des Reaktorbeckens verletzt oder der Auswurf des
Brennelements verursacht wird. Derartige Ereignisabläufe schließt der Antragsteller aus, da hierzu der
Ausfall beider Schnellabschaltsysteme unterstellt werden müsste, was weder aus deterministischer noch aus
probabilistischer Sicht gerechtfertigt wäre [D3]. Gutachter [D4] und Genehmigungsbehörde schließen sich
dieser Einschätzung an und halten daher weitergehende Betrachtungen für entbehrlich.

Darüber hinaus vertritt der Antragsteller die Auffassung, dass selbst bei den unterstellten hypothetischen
Reaktivitätsereignissen aufgrund des inhärenten Systemverhaltens und der ingenieurtechnischen Auslegung
des FRM-II keine Reaktivitätszufuhr auftreten kann, die zum Auftreten einer Dampfexplosion führt [D7].

Zum Anlageninternen Notfallschutz hat der Antragsteller eine Reihe von anlageninternen Notfallmaßnahmen
konzipiert, die bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen zum Einsatz kommen sollen.

Zum Brandschutz wurde ausgeführt:

Nach Aussage des Antragstellers erfüllen die Auslegungsgrundlagen des FRM-II beim Brandschutzkonzept
die Bayerische Bauordnung, konventionelle Regelwerke und sinngemäß die KTA 2101.1 unter
Berücksichtigung der FRM-II-spezifischen Schutzziele. Der Gutachter TÜV Süddeutschland hat die
Auswirkungen der geänderten KTA 2101 auf die Auslegung des FRM-II geprüft; Änderungen hätten sich
nicht ergeben.

5 Bewertungsmaßstäbe

Der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK legte seiner Bewertung den Stand von
Wissenschaft und Technik zugrunde. Er hat festgestellt, dass dieser durch das gültige kerntechnische
Regelwerk für Leichtwasserreaktoren bestimmt wird, soweit es sinnvoll auf einen Forschungsreaktor
anwendbar ist. Dies umfasst:

• die BMI Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke,
• die RSK-Leitlinien,
• Störfall-Leitlinien für Druckwasserreaktoren,
• Richtlinien des Länderausschusses für Atomkernenergie,
• KTA-Regeln,
• Empfehlungen der RSK und SSK.



Des Weiteren werden die internationalen Erfahrungen mit Forschungsreaktoren berücksichtigt.

6 Ergebnisse

Der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK kam in seinen Beratungen zu den nachfolgend
dargestellten Ergebnissen.

6.1 Qualifikation des Brennelements

Die RSK hat sich im Rahmen ihrer Beratungen zur 1. und 2. TG mit der Konstruktion und Auslegung des
Brennelementes befasst und kommt in ihren Stellungnahmen vom 27.09.1995 und vom 02.07.1997 zu dem
Ergebnis, dass die Brennelement-Konzeption für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist [E2, E3].

Zum damaligen Zeitpunkt war die Nachweisführung zur Brennelement-Qualifikation nicht in allen Punkten
abgeschlossen. Die RSK kündigte daher an, die Qualifikation des Brennelements bei den Beratungen zur
3. TG abschließend zu behandeln [E2].

Die hierzu erforderlichen Beratungen hat der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK
durchgeführt und kommt aufgrund der dem Ausschuss vorgelegten Beratungsunterlagen und der Anhörung
von Antragsteller, Gutachtern und Genehmigungsbehörde zu folgenden Ergebnissen:

• Konstruktion, thermische und fluiddynamische Beanspruchungen sowie Schwellverhalten

Der Ausschuss schließt sich den in Abschnitt 4 genannten Bewertungen der Landesgutachter hinsichtlich der
Konstruktion des Brennelements, der thermischen und fluiddynamischen Beanspruchungen sowie des
Schwellverhaltens an.

Der Ausschuss empfiehlt allerdings, die im Rahmen der Ausschuss-Sitzungen vom Antragsteller präsentierten
zusätzlichen Informationen zum abdeckenden Charakter der experimentellen Nachweise zum
Schwellverhalten der FRM-II Brennstoffplatten im Hinblick auf die Temperaturgradienten im Brennstoff [D3,
D6] in das atomrechtliche Genehmigungsverfahren einzubringen.

• Reaktorphysikalische Auslegung

Der Ausschuss schließt sich den in Abschnitt 4 genannten Bewertungen der Landesgutachter zur
reaktorphysikalischen Auslegung des FRM-II an und bestätigt,
• dass die Nachweise zur anforderungsgerechten reaktorphysikalischen Auslegung mit Programmen

geführt wurden, die dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen,



• dass bei allen zu betrachtenden Betriebs- und Störfällen eine ausreichende Reaktivitätskontrolle und
Abschaltsicherheit vorhanden ist,

• dass sich in Bezug auf das Verhalten bei reaktivitätsrelevanten Störungen ein inhärent sicheres
Kernverhalten ergibt,

• dass der Einfluss der experimentellen Einrichtungen auf die nukleare Leistungsverteilung ermittelt und
keine unzulässigen Rückwirkungen festgestellt wurden.

Der Ausschuss empfiehlt allerdings die im Rahmen der Ausschuss-Sitzungen gegebenen zusätzlichen
Informationen zum Wert des Kühlmittel-Void-Koeffizienten ober- bzw. unterhalb des Brennelements sowie
zur Verteilung des Kühlmittel-Temperatur-Koeffizienten [D3, D6, D7] in das atomrechtliche
Genehmigungsverfahren einzubringen.

Der Ausschuss regt weiterhin an, die im Rahmen der Ausschuss-Sitzungen angesprochenen Fragen zur
Konservativität der rechnerischen Nachweisführung hinsichtlich des Einflusses der experimentellen
Einrichtungen auf die nukleare Leistungsverteilung [E13] im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu
beantworten.

Der Ausschuss hält es für erforderlich, dass bei den vorgesehenen Messungen im Rahmen der nuklearen
Inbetriebsetzung des FRM-II die reaktorphysikalischen Kenngrößen unter Berücksichtigung der
Auswirkungen der experimentellen Einbauten im Moderatortank zur Absicherung der Berechnungsmethoden
und –ergebnisse herangezogen werden.

• Thermohydraulische Auslegung

Der Ausschuss schließt sich den in Abschnitt 4 genannten Bewertungen der Landesgutachter zur
thermohydraulischen Auslegung des FRM-II an.

Zusammenfassend kommt der Ausschuss ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK daher zum Ergebnis, dass
unter Beachtung der o. g. Empfehlungen die erforderliche Qualifikation des Brennelements für den geplanten
Einsatz nach dem Stand von Wissenschaft und Technik bestätigt werden kann.






































































































































































